
Änderungsantrag 

der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

- Drucksache 19/22179 - 

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Lobbyregisters beim Deutschen 
Bundestag und zur Änderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Lobbyregisters für die 
Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und gegen-

über der Bundesregierung (Lobbyregistergesetz - LobbyRG)“ 

2. Bezeichnung und Überschrift des Artikels 1 werden gestrichen 

3. Die §§ 1 bis 4 werden durch die folgenden §§ 1 bis 6 ersetzt: 

„§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Interessenvertretung gegenüber den 
Organen, Mitgliedern, Fraktionen oder Gruppen des Deutschen Bun-
destages und für die Interessenvertretung gegenüber der Bundesregie-
rung. 

(2) Die Regelungen für die Bundesregierung gelten ebenfalls für 
die Parlamentarischen Staatssekretärinnen und Parlamentarischen 
Staatssekretäre, die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, die Abtei-
lungsleiterinnen und Abteilungsleiter sowie die Unterabteilungsleite-
rinnen und Unterabteilungsleiter. 

(3) Interessenvertretung ist jede Kontaktaufnahme zum Zweck 
der unmittelbaren oder mittelbaren Einflussnahme auf den Willensbil-
dungs- oder Entscheidungsprozess der Organe, Mitglieder, Fraktionen 
oder Gruppen des Deutschen Bundestages oder zum Zweck der unmit-
telbaren oder mittelbaren Einflussnahme auf den Willensbildungs- oder 
Entscheidungsprozess der Bundesregierung.  

(4) Interessenvertreterinnen oder Interessenvertreter sind alle na-
türlichen oder juristischen Personen, Personengesellschaften oder sons-
tigen Organisationen, auch in Form von Netzwerken, Plattformen oder 
anderen Formen kollektiver Tätigkeiten, die Interessenvertretung nach 
Absatz 3 selbst betreiben oder in Auftrag geben. 
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§ 2 

Registrierungspflicht 

(1) Interessenvertreterinnen oder Interessenvertreter nach § 1 
Absatz 4 müssen die Angaben nach § 3 Absatz 1 in einem öffentlichen 
Verzeichnis (Lobbyregister) gemäß Satz 2 eintragen, wenn  

1. die Interessenvertretung regelmäßig betrieben wird, 

2. die Interessenvertretung auf Dauer angelegt ist, 

3. die Interessenvertretung geschäftsmäßig für Dritte betrieben wird 
oder 

4. innerhalb der jeweils letzten drei Monate mehr als 50 unterschied-
liche Interessenvertretungskontakte aufgenommen wurden. 

Die Eintragung ist unverzüglich vorzunehmen, sobald eine der in Satz 1 
genannten Voraussetzungen vorliegt. 

(2) Interessenvertreterinnen oder Interessenvertreter nach Absatz 
1 müssen sich bei Interessenvertretung gegenüber den Organen, Mit-
gliedern, Fraktionen oder Gruppen des Deutschen Bundestages nicht 
eintragen, wenn und soweit sie 

1. natürliche Personen sind, die mit ihrer Eingabe ausschließlich per-
sönliche Interessen formulieren, unabhängig davon, ob es sich zu-
gleich um unternehmerische oder sonstige Interessen handelt, 

2. Anliegen von ausschließlich lokalem Charakter geltend machen, 
soweit nicht mehr als zwei Wahlkreise unmittelbar betroffen sind, 

3. eine Petition nach Artikel 17 des Grundgesetzes einreichen, 

4. an öffentlichen Anhörungen der Ausschüsse, öffentlichen Kon-
gressen oder anderen öffentlichen Veranstaltungen der Organe, 
Mitglieder, Fraktionen oder Gruppen des Deutschen Bundestages 
teilnehmen, 

5. direkten und individuellen Ersuchen der Organe, Mitglieder, Frak-
tionen oder Gruppen des Deutschen Bundestages um Sachinfor-
mationen, Daten oder Fachwissen nachkommen, 

6. ein öffentliches Amt oder Mandat wahrnehmen, 

7. als Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerverband (Artikel 9 Absatz 3 
des Grundgesetzes) Einfluss auf Arbeits- und Wirtschaftsbedin-
gungen nehmen, 

8. Rechtsberatung für einen Dritten oder sich selbst, einschließlich 
der Erstattung wissenschaftlicher Gutachten oder an die Allge-
meinheit gerichteter Darstellung und Erörterung von Rechtsfragen 
erbringen, sowie Tätigkeiten, die nicht auf Erlass, Änderung oder 
Unterlassung einer rechtlichen Regelung durch den Deutschen 
Bundestag oder die Bundesregierung gerichtet sind, erbringen, 

9. als politische Parteien nach dem Parteiengesetz tätig werden, 

10. als Einrichtungen zur gesellschaftspolitischen und demokratischen 
Bildungsarbeit (politische Stiftungen) tätig werden, soweit der je-
weilige Haushaltsgesetzgeber Globalzuschüsse zur Erfüllung ihrer 
satzungsmäßigen Aufgaben gewährt, 
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11. als Mittlerorganisationen der auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik tätig werden, soweit sie institutionell mit Mitteln des Bun-
deshaushaltes gefördert werden, 

12. als Kirche, andere Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungs-
gemeinschaft tätig werden, 

13. einer nach Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes geschütz-
ten Tätigkeit nachgehen, 

14. als kommunaler Spitzenverband auf Bundes- oder Landesebene 
tätig sind, 

15. als eine in Deutschland anerkannte nationale Minderheit, als nie-
derdeutsche Sprechergruppe, als deutsche Minderheit in Däne-
mark oder als Organisation oder Einrichtung der vorgenannten 
Gruppen tätig werden oder 

16. über keine dauerhafte Vertretung in Deutschland verfügen und 
sich für Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, huma-
nitäre Belange oder Fragen der Nachhaltigkeit einsetzen und ihr 
Wirken primär auf andere Länder oder Weltregionen ausgerichtet 
ist. 

(3) Interessenvertreterinnen oder Interessenvertreter müssen sich 
bei Interessenvertretung gegenüber der Bundesregierung nicht eintra-
gen, wenn und soweit sie 

1. einen Anspruch auf gesetzlich geregelten Informationszugang gel-
tend machen, 

2. eine Bürgeranfrage stellen, 

3. an Besuchsprogrammen, Vorträgen, Konferenzen und sonstigen 
öffentlichen Veranstaltungen der Bundesregierung teilnehmen, 

4. für die von der Bundesregierung eingerichteten Sachverständigen-
räte und sonstigen Expertengremien tätig sind, 

5. diplomatische oder konsularische Tätigkeiten wahrnehmen, 

6. direkten und individuellen Ersuchen der Bundesregierung um 
Sachinformationen, Daten oder Fachwissen nachkommen oder 

7. einer der in § 2 Absatz 2 Nummer 1 oder 6 bis 16 genannten Tä-
tigkeiten nachgehen. 

(4) Der Eintragungspflicht unterliegt auch nicht, wer für die un-
ter Absatz 2 Nummer 7, 11, 12, 15 oder 16 genannten Interessenvertre-
terinnen und Interessenvertreter im Rahmen ihrer dort bezeichneten Tä-
tigkeiten tätig wird.  

(5) Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter, die von der 
Registrierungspflicht ausgenommen sind, können sich freiwillig regist-
rieren. Bei der freiwilligen Registrierung nach Satz 1 müssen die Inte-
ressenvertreterinnen und Interessenvertreter die Angaben nach § 3 Ab-
satz 1 im Lobbyregister eintragen. 
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 § 3 

Registerinhalt 

(1) Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter stellen im 
Lobbyregister die folgenden Informationen bereit: 

1. wenn sie natürliche Personen sind 

a) Familienname, Geburtsname, Vornamen, akademischer Grad 
(optional), 

b) Geburtsdatum und Geburtsort, 

c) Anschrift, 

d) elektronische Kontaktdaten, 

2. wenn sie juristische Personen, Personengesellschaften oder sons-
tige Organisationen sind 

a) Firma, Name oder Bezeichnung der Organisation, deren 
Webseite, E-Mail-Adresse und Anschrift, 

b) Rechtsform oder Art der Organisation, 

c) Familienname, Vornamen, akademischer Grad (optional) 
und elektronische Kontaktdaten aller gesetzlichen Vertretun-
gen oder sonstigen vertretungsberechtigen Personen, 

d) Familienname, Geburtsname, Vornamen, akademischer Grad 
(optional) der Beschäftigten, die die Interessenvertretung un-
mittelbar ausüben, soweit nicht nach Buchstabe c erfasst, 

e) Mitgliederzahl und Mitgliedschaften, 

3. Interessen- und Vorhabenbereich sowie Beschreibung der Tätig-
keit, 

4. Angaben zur Identität von Auftraggeberinnen und Auftraggebern, 
für welche Interessenvertretung betrieben wird; Absatz 1 Num-
mer 1 und Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a bis c gelten entspre-
chend, 

5. Anzahl der Beschäftigten in Stufen von jeweils zehn Beschäftigten 
im Bereich der Interessenvertretung, 

6. Angaben zu den jährlichen finanziellen Aufwendungen im Be-
reich der Interessenvertretung in Stufen von jeweils 10 000 Euro, 

7. Angaben zu einzelnen Zuwendungen und Zuschüssen der öffent-
lichen Hand sowie zu einzelnen Schenkungen Dritter in Stufen 
von jeweils 10 000 Euro, sofern jeweils ein Betrag von 20 000 
Euro oder der Gesamtwert von 20 000 Euro bezogen auf eine Ge-
berin oder einen Geber in einem Kalenderjahr überschritten wird, 
nämlich 

a) Name, Firma oder Bezeichnung der Geberin oder des Gebers, 

b) Wohnort oder Sitz der Geberin oder des Gebers, 

c) eine kurze Beschreibung der Leistung. 
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8. Jahresabschlüsse oder Rechenschaftsberichte von juristischen Per-
sonen, falls keine handelsrechtlichen Offenlegungspflichten beste-
hen, 

(2) Die Angaben nach Absatz 1 Nummer 6 bis 8 können verwei-
gert werden. Die Verweigerung wird im Lobbyregister vermerkt. Zu-
dem erfolgt eine Ausweisung der die Angaben verweigernden Interes-
senvertreterinnen und Interessenvertreter in einer gesonderten öffentli-
chen Liste im Lobbyregister. 

(3) Die Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter haben 
die Angaben nach Absatz 1 mindestens einmal jährlich zu aktualisieren. 
Änderungen bei Angaben nach 
Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, c und d und Nummer 2 Buchstabe a 
bis d sind spätestens bis Ende des auf den Eintritt der Änderung folgen-
den Quartals einzutragen. Änderungen nach Absatz 1 Nummer 4 sind 
unverzüglich einzutragen. Soweit die Angaben nach 
Absatz 1 Nummer 6 bis 8 nicht verweigert werden, sind diese spätes-
tens sechs Monate nach dem Ende des Geschäftsjahres für das abgelau-
fene Geschäftsjahr zu aktualisieren. Dies gilt auch für die Angaben nach 
Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e. 

(4) Im Lobbyregister wird eine Liste früherer Interessenvertrete-
rinnen und Interessenvertreter im zuletzt aktualisierten Datenumfang 
geführt und entsprechend veröffentlicht. In diese werden Interessenver-
treterinnen und Interessenvertreter eingetragen, die dem Deutschen 
Bundestag anzeigen, dass sie keine Interessenvertretung mehr betreiben 
oder deren Eintrag gemäß § 4 Absatz 4 Satz 3 in diese Liste übertragen 
wird. Die Entfernung aus der Liste erfolgt nach Ablauf von 18 Monaten, 
die Daten werden weitere 18 Monate bei der registerführenden Stelle 
gespeichert. 

§ 4 

Registereinrichtung und Registerführung 

(1) Das Lobbyregister wird elektronisch beim Deutschen Bun-
destag eingerichtet und geführt. Der Deutsche Bundestag und die Bun-
desregierung schließen eine Verwaltungsvereinbarung über die Einzel-
heiten der Führung des Lobbyregisters. 

(2) Die Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter nehmen 
die Eintragung elektronisch unter Nutzung des im Internet angebotenen 
Zugangs beim Deutschen Bundestag vor. Die Eintragungen werden ma-
schinenlesbar und mit einer Suchfunktion veröffentlicht, mit Ausnahme 
der Angaben nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b bis d und Num-
mer 7 Buchstabe b sowie des Geburtsnamens und weiterer Vornamen, 
wenn es sich um eine natürliche Person handelt. 

(3) Der Zeitpunkt der Eintragung in das Lobbyregister und der 
Zeitpunkt der letzten Aktualisierung werden automatisch ausgewiesen. 

(4) Werden die Angaben nach § 3 Absatz 1 länger als ein Jahr 
nicht aktualisiert, werden die betroffenen Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter durch elektronische Benachrichtigung aufgefordert, 



– 6 – 

die Eintragung zu aktualisieren. Nehmen sie darauf nicht innerhalb von 
drei Wochen eine Aktualisierung vor, wird die Eintragung als „nicht 
aktualisiert“ gekennzeichnet. Aktualisieren die Interessenvertreterin-
nen und Interessenvertreter die Angaben innerhalb von sechs Monaten 
nach der Benachrichtigung nach Satz 1 nicht, werden die betroffenen 
Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter elektronisch darüber 
benachrichtigt, dass die Eintragung in einem Monat vom aktiven Lob-
byregister in die Liste nach § 3 Absatz 4 übertragen wird.  

(5) Über die Begrenzung des Absatz 2 Satz 2 hinaus beschränkt 
die registerführende Stelle auf Antrag die Veröffentlichung der einge-
tragenen Angaben (§ 3 Absatz 1) vollständig oder teilweise, wenn ihr 
die Interessenvertreterin oder der Interessenvertreter darlegt, dass der 
Veröffentlichung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzel-
falls überwiegende schutzwürdige Interessen der Interessenvertreterin 
oder des Interessenvertreters oder der nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 oder 
4 einzutragenden Personen entgegenstehen. Schutzwürdige Interessen 
liegen vor, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Veröf-
fentlichung in Satz 1 genannte Personen der Gefahr aussetzen würde, 
Opfer eines Verbrechens oder eines Vergehens nach den §§ 124, 223, 
224, 240 oder 241 des Strafgesetzbuches zu werden.  

(6) Bei der Führung des Registers wird durch geeignete techni-
sche und organisatorische Maßnahmen sichergestellt, dass die Vertrau-
lichkeit nicht öffentlicher Angaben gewahrt wird. Eine Nutzung bleibt 
unberührt, soweit dieses zur ordnungsgemäßen Registerführung und für 
Verfahren nach § 7 erforderlich ist. Auf individuelle Anfrage von Mit-
gliedern des Deutschen Bundestages und Bundesministerien darf Aus-
kunft darüber erteilt werden, ob eine Eintragung vorliegt. Im Übrigen 
bestehen keine Informationszugangsansprüche auf Grundlage anderer 
Rechtsvorschriften in Bezug auf die nicht öffentlichen Inhalte des Re-
gisters und sonstige hiermit in Verbindung stehenden Informationen. 

§ 5 

Grundsätze integrer Interessenvertretung 

(1) Interessenvertretung im Sinne des Gesetzes darf nur auf Basis 
von Offenheit, Transparenz, Ehrlichkeit und Integrität stattfinden.  

(2) Der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung legen un-
ter Beteiligung der Zivilgesellschaft einen Verhaltenskodex fest, der 
Vorgaben für eine Ausübung von Interessenvertretung auf der Grund-
lage der in Absatz 1 genannten Grundsätze enthält. 

(3) Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter akzeptieren 
diesen Verhaltenskodex durch ihre Eintragung im Lobbyregister. Die 
Angabe weiterer Verhaltenskodizes als ergänzende Grundlage für die 
Interessenvertretung ist möglich. 

(4) Interessenvertretung muss bei jedem Kontakt gegenüber den 
Organen, Mitgliedern, Fraktionen oder Gruppen des Deutschen Bun-
destages oder der Bundesregierung transparent erfolgen. Interessenver-
treterinnen und Interessenvertreter müssen 
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1. ihre Identität und ihr Anliegen sowie gegebenenfalls die Identität 
und das Anliegen ihrer Auftraggeberin oder ihres Auftraggebers 
offenlegen, 

2. über sich und ihren Auftrag bei der Interessenvertretung zutref-
fende Angaben machen. 

(5) Eingetragene Interessenvertreterinnen und Interessenvertre-
ter haben auf ihre Eintragung bei dem erstmaligen Kontakt mit den je-
weiligen Organen, Mitgliedern, Fraktionen oder Gruppen des Deut-
schen Bundestages oder mit den jeweiligen Mitgliedern der Bundesre-
gierung hinzuweisen sowie die Verhaltenskodizes zu benennen, auf de-
ren Grundlage Interessenvertretung betrieben wird. Es ist zudem darauf 
hinzuweisen, wenn einzelne Angaben nach § 3 Absatz 1 Nummer 6 bis 
8 verweigert wurden. 

(6) Vereinbarungen, durch die eine Vergütung oder ihre Höhe 
vom Erfolg der Interessenvertretung abhängig gemacht wird (Erfolgs-
honorar), sind unzulässig. 

(7) Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter stellen si-
cher, dass sämtliche Informationen, die bei der Registrierung und da-
nach im Rahmen der in den Anwendungsbereich des Registers fallen-
den Tätigkeiten bereitgestellt werden, richtig, vollständig, aktuell und 
nicht irreführend sind und dass notwendige ergänzende Informationen 
und Aktualisierungen, die von der registerführenden Stelle angefordert 
werden, unverzüglich zur Verfügung gestellt werden. 

(8) Stellt die registerführende Stelle nach Durchführung eines 
entsprechenden Prüfverfahrens fest, dass eine Interessenvertreterin o-
der ein Interessenvertreter nicht unerheblich gegen den Verhaltensko-
dex nach Absatz 2 verstoßen hat, wird diese Feststellung im Register 
veröffentlicht. Eine Löschung dieses Hinweises im Register erfolgt 
nach Ablauf von 24 Monaten nach Veröffentlichung des Verstoßes. 

(9) Eingetragene Interessenvertreterinnen und Interessenvertre-
ter können öffentlich die Bezeichnung „registrierte Interessenvertrete-
rin“ oder „registrierter Interessenvertreter“ verwenden, wenn die Ein-
tragung der Angaben nach § 3 Absatz 1 erfolgt ist, keine Angaben ver-
weigert wurden, die Eintragung keine Kennzeichnung „nicht aktuali-
siert“ enthält und im Register kein Hinweis auf einen Verstoß nach § 5 
Absatz 8 veröffentlicht ist. 

§ 6 

Zugang zu den Gebäuden des Deutschen Bundestages und 
Teilnahme an öffentlichen Anhörungen 

(1) Der Deutsche Bundestag kann sich vorbehalten, Zu-
gangsberechtigungen für Interessenvertreterinnen und Interessen-
vertreter nur zu erteilen, wenn eine entsprechende Eintragung der 
Angaben nach § 3 Absatz 1 erfolgt ist und die Eintragung keine 
Kennzeichnung „nicht aktualisiert“ und keine Feststellung eines 
Verstoßes nach § 5 Absatz 8 enthält. Ein Anspruch auf die Ertei-
lung von Zugangsberechtigungen besteht nicht. Den Zugang regelt 
der Präsident des Deutschen Bundestages. 
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(2) Eine Teilnahme an öffentlichen Anhörungen der Aus-
schüsse des Deutschen Bundestages als Auskunftsperson soll bei 
eingetragenen Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern 
nur stattfinden, wenn Angaben nach § 3 Absatz 1 Nummer 6 bis 8 
nicht verweigert worden sind und die Eintragung keine Kenn-
zeichnung „nicht aktualisiert“ und keine Feststellung eines Ver-
stoßes nach § 5 Absatz 8 enthält. 

(3) Eine Beteiligung nach § 47 der Gemeinsamen Ge-
schäftsordnung der Bundesministerien soll bei eingetragenen Inte-
ressenvertreterinnen und Interessenvertretern nicht durchgeführt 
werden, wenn die Angaben nach § 3 Absatz 1 Nummer 6 bis 8 
verweigert worden sind, die Eintragung die Kennzeichnung „nicht 
aktualisiert“ oder die Feststellung eines Verstoßes nach § 5 Absatz 
8 enthält.“ 

4. Die folgenden §§ 7 bis 10 werden angefügt: 

„§ 7 

Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 eine Angabe nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig einträgt, 

2. entgegen § 2 Absatz 5 Satz 2 eine Angabe nicht richtig oder nicht 
vollständig einträgt oder 

3. entgegen § 3 Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2 bis 
5, eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig aktualisiert. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer eine in Absatz 1 bezeichnete 
Handlung fahrlässig begeht. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 
mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro und in den Fällen des 
Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu zwanzigtausend Euro geahndet 
werden. 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist der Direktor beim Deut-
schen Bundestag. 

§ 8 
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Übergangsvorschrift 

Eintragungen nach § 2 Absatz 1, die innerhalb von zwei Monaten nach 
Inkrafttreten des Gesetzes vorgenommen werden, gelten als unverzüg-
lich im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 2. 

§ 9 

Bericht und Evaluierung 

(1) Der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung veröffent-
lichen alle zwei Jahre einen Bericht über die Anwendung des Lobbyre-
gisters, erstmalig zum 31. März 2024 für die vergangenen zwei Kalen-
derjahre. 

(2) Der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung überprü-
fen die Auswirkungen dieses Gesetzes erstmalig fünf Jahre nach In-
krafttreten des Gesetzes und veröffentlichen die Ergebnisse der Über-
prüfung. 

§ 10 

Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.“ 

5. Die Artikel 2 und 3 werden gestrichen.

Begründung 

Im Folgenden werden lediglich die Änderungen gegenüber der ursprünglichen 
Fassung des Gesetzentwurfs erläutert. Im Übrigen wird auf die Begründung in 
Drucksache 19/22179 verwiesen. 

Die Unterteilung in Artikel wird aufgehoben. 

a) Geänderte Überschrift  

Die Überschrift wird wegen der Erweiterung des Anwendungsbereichs auf die 
Interessenvertretung gegenüber der Bundesregierung angepasst. Zudem wird eine 
Abkürzung ergänzt.  

b) Neue §§ 1 und 2 

Der bisherige § 1 wird aus regelungssystematischen Gründen durch § 1 und § 2 
ersetzt. 
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aa) Neu gefasster § 1 

(1) Zu Absatz 1  

In Absatz 1 erfolgt eine Anpassung des Anwendungsbereichs auf die Interessen-
vertretung gegenüber der Bundesregierung. Nach Artikel 62 des Grundgesetzes 
besteht die Bundesregierung „aus dem Bundeskanzler und aus den Bundesminis-
tern“. 

(2) Zu Absatz 2 

Entsprechend der Zielsetzung des Gesetzes, die Einflussnahme von Interessen-
vertreterinnen und Interessenvertreter auf politische Entscheidungen transparent 
zu machen, wurden neben den Mitgliedern der Bundesregierung (Bundeskanzle-
rin bzw. Bundeskanzler und Bundesministerinnen und Bundesminister) auch die 
Parlamentarischen Staatssekretärinnen und Parlamentarischen Staatssekretäre, 
die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, die Abteilungsleiterinnen und Abtei-
lungsleiter sowie die Unterabteilungsleiterinnen und Unterabteilungsleiter in den 
Anwendungsbereich des Gesetzes aufgenommen. Eine Anwendung des Gesetzes 
auch unterhalb dieser Ebene erscheint hingegen nicht geboten, da hier administ-
rative Arbeit im Mittelpunkt steht. 

(3) Zu Absatz 3 

Der bisherige § 1 Absatz 2 wird zu Absatz 3 und ergänzt. Die Definition der In-
teressenvertretung erfasst nunmehr auch jede Kontaktaufnahme zum Zweck der 
unmittelbaren oder mittelbaren Einflussnahme auf die Entscheidungsprozesse der 
Bundesregierung. Es bleibt damit bei der sehr weiten Definition, um sämtliche 
Formen der Interessenvertretung zu erfassen. Entsprechend wird auch der Begriff 
der Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter weiterhin umfassend defi-
niert. Durch den eingeführten Begriff der Kontaktaufnahme wird klargestellt, dass 
die Einflussnahme darauf gerichtet sein muss, Kontakt mit den Adressatinnen und 
Adressaten nach § 1 Absatz 1 oder Absatz 2 aufzunehmen. Das gilt unabhängig 
von dem gewählten Kommunikationskanal und der Art und Weise sowie den Um-
ständen der Kontaktaufnahme. Die angestrebte Kontaktaufnahme kann auch über 
Dritte erfolgen, etwa durch gesteuerte Briefaktionen, in denen Bürgerinnen und 
Bürger als Mittlerinnen und Mittler einer vorformulierten Botschaft eingesetzt 
werden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an solchen Aktionen werden nicht er-
fasst. Öffentliche Kontaktaufnahmen werden erfasst, wenn die Adressatinnen und 
Adressaten nach § 1 Absatz 1 oder Absatz 2 darin direkt oder als Gesamtheit 
adressiert werden und damit zu rechnen ist, dass sie diese erreichen, etwa durch 
die Nutzung der individuellen E-Mail-Adressen. Eine E-Mail an den Bundestag 
oder die Poststelle von Ministerien mit der Ansprache „An die Mitglieder des 
Deutschen Bundestages“ oder „An die Bundesregierung“ dürfte bei gleichzeitiger 
Adressierung an Dritte im Sinne eines offenen Briefes dagegen keine Kontaktauf-
nahme sein. Auch moderne Kommunikationsformen, die im Schwerpunkt öffent-
lich erfolgen (Twitter, Facebook, etc.), bleiben, wenn etwa ein Abgeordneter le-
diglich vertaggt wird, derart niederschwellig, dass noch nicht von einer eintra-
gungspflichtigen Kontaktaufnahme auszugehen ist. Nicht als Interessenvertretung 
verstanden werden allgemeine Veröffentlichungen, öffentliche Stellungnahmen 
ohne Nennung einer Adressatin oder eines Adressaten oder Demonstrationen. In-
teressenvertretung im Sinne von Satz 1 liegt auch vor, wenn zu diesem Zweck 
Kontakt zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Organe, Mitglieder, Fraktionen 
oder Gruppen des Bundestages aufgenommen wird. 

(4) Zu Absatz 4 
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Die bisherige Definition von Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter als 
jede natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft wird um die 
Merkmale „sonstige Organisation, auch in Form von Netzwerken, Plattformen 
und anderen Formen kollektiver Tätigkeiten“ ergänzt. Diese Merkmale sind bis-
her in § 1 Absatz 1 Satz 2 geregelt und werden lediglich in den Absatz 4 verscho-
ben. 

bb) Zum neu eingefügten § 2  

In § 2 wird nunmehr aus regelungssystematischen Gesichtspunkten ausdrücklich 
eine Registrierungspflicht begründet. 

(1) Zu Absatz 1 

Die Regelung übernimmt den Sinngehalt aus dem bisherigen § 1 Absatz 1 Satz 1 
und verdeutlicht, dass sich die Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter 
aktiv um die Eintragungspflicht kümmern müssen. Aus verfassungsrechtlichen 
Gründen wird die Norm jedoch hinsichtlich der Adressatinnen und Adressaten 
und des Handlungszeitpunkts präzisiert, um eine hinreichende Bestimmtheit für 
eine Bußgeldbewehrung zu erreichen. 

(a) Zu Nummer 3 

Die Ergänzung „geschäftsmäßig“ stellt klar, dass eine eintragungspflichtige Inte-
ressenvertretung für Dritte nicht schon dann vorliegt, wenn diese lediglich im 
Rahmen einer persönlichen Gefälligkeit oder in anderer Form ausnahmsweise er-
folgt, sondern erst, wenn diese auf Wiederholung angelegt ist. 

(b) Zu Satz 2 

Satz 2 regelt, dass die Eintragungspflicht nicht irgendwann nach Entstehen der 
Eintragungsvoraussetzungen zu erfüllen ist, sondern zeitnah, nämlich ohne 
schuldhaftes Zögern. 

(2) Zu Absatz 2  

Die Ausnahmetatbestände in Absatz 2 beziehen sich auf die Interessenvertretung 
gegenüber den Organen, Mitgliedern, Fraktionen oder Gruppen des Deutschen 
Bundestages. Die Ausnahmetatbestände in Nummer 1 bis 5 sowie 7 und 8 werden 
ohne Änderungen ihres Sinngehalts aus dem bisherigen § 1 Absatz 3 übernom-
men. Die bisherige Nummer 10 wird aus regelungssystematischen Gründen zu 
Nummer 5, weshalb sich die bisherigen Nummern 5 bis 10 verschieben. 

(a) Zu Nummer 8 

Wenn Rechtsdienstleistende, d.h. nicht nur Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte, sondern auch Steuerberaterinnen und Steuerberater, Rechtsdienstleistun-
gen erbringen, d. h. Rechtsberatung hinsichtlich der rechtlichen Lage, einschließ-
lich der Erstattung wissenschaftlicher Gutachten oder an die Allgemeinheit ge-
richteter Darstellung und Erörterung von Rechtsfragen, unterfällt dies dem beson-
ders geschützten Bereich des Mandatsverhältnisses. Nicht umfasst von diesem 
Schutz sind Kontaktaufnahmen, die auf den Erlass, die Änderung oder Unterlas-
sung einer rechtlichen Regelung durch den Deutschen Bundestag oder die Bun-
desregierung gerichtet sind.  

(b) Zu Nummer 10 
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Der Ausnahmetatbestand in Absatz 2 Nummer 10 wird neu eingeführt. Politische 
Stiftungen sind ein wichtiger Teil der politischen Kultur der Bundesrepublik 
Deutschland. Sie fördern durch die Vermittlung politischer Bildung das demokra-
tische Bewusstsein und das politische Engagement der Bürgerinnen und Bürger. 
Durch politische Forschung und Beratung werden die Grundlagen politischen 
Handelns erarbeitet sowie der Dialog und der Wissenstransfer zwischen Wissen-
schaft, Politik, Staat und Wirtschaft vertieft. Sie erhalten vom jeweiligen Haus-
haltsgesetzgeber Globalzuschüsse zur Erfüllung ihrer satzungsmäßigen Aufgaben 
Es gehört zum Selbstverständnis der politischen Stiftungen, gegenüber der Öf-
fentlichkeit und dem Zuwendungsgeber Rechenschaft abzulegen. Eine Registrie-
rungspflicht könnte seitens autoritärer Staaten missverstanden und zur Rechtfer-
tigung von Einschränkungen der Auslandsarbeit herangezogen werden. Ein sol-
ches politisches Signal soll vermieden werden.  

(c) Zu Nummer 11 

Der Ausnahmetatbestand in Absatz 2 Nummer 11 wird neu eingeführt. Die er-
wähnten Mittlerorganisationen arbeiten im Auftrag des Bundes bzw. setzen in ei-
nem eng regulierten Rahmen des Zuwendungsrechts Aufgaben für den Bund um. 
Kontakte mit dem Bundestag und der Bundesregierung sind daher nicht darauf 
gerichtet, durch Interessenvertretung gegenüber dem Bundestag und der Bundes-
regierung Einfluss auf ihren Willensbildungs- und Entscheidungsprozess zu neh-
men.  

(d) Zu Nummer 12 

Der Ausnahmetatbestand in Absatz 2 Nummer 12 wird um die Tätigkeit der Welt-
anschauungsgemeinschaften ergänzt, um der verfassungsrechtlichen Gleichstel-
lung von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zu genügen. 

(e) Zu Nummer 15 

Der Ausnahmetatbestand in Absatz 2 Nummer 15 wird neu eingeführt. Die hier 
genannten Gruppierungen und Einrichtungen sind auf der Grundlage des Rahme-
nübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten und der Europäischen 
Charta der Regional- oder Minderheitensprachen des Europarates besonders ge-
schützt. Mit den nationalen Minderheiten und der niederdeutschen Sprecher-
gruppe unterhalten sowohl der Deutsche Bundestag im Rahmen parlamentari-
scher Gesprächskreistreffen als auch die Bundesregierung im Rahmen der jährlich 
tagenden beratenden Ausschüsse einen institutionalisierten Dialog. Mit der oder 
dem Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Min-
derheiten ist zudem gezielt ein Ansprechpartner für die genannten Gruppen ge-
schaffen worden. 

(f) Zu Nummer 16 

Für Personen und Organisationen, die im Ausland unter weniger rechtsstaatlichen 
Regimen tätig sind und sich dort bürgerrechtlich engagieren, kann die Registrie-
rung eine Gefährdung bedeuten. Denn diese Regime können durch ein öffentli-
ches Register Zugang zu Kontakten mit der Bundesregierung prüfen und die Or-
ganisationen dafür verfolgen. Deshalb werden diese Personen und Organisationen 
von der Registrierungspflicht ausgenommen. 

(3) Zu Absatz 3 

Für die Interessenvertretung gegenüber der Bundesregierung werden in Absatz 3 
Nummer 1 bis 6 neue Ausnahmetatbestände geregelt.  

(a) Zu Nummer 1 
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Zur effektiven Wahrnehmung von Bürgerrechten, zur Förderung der demokrati-
schen Meinungs- und Willensbildung und zur Verbesserung der Kontrolle staat-
lichen Handelns unterliegen Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter bei 
einem gesetzlich normierten Informationszugang (z. B. nach dem Informations-
freiheitsgesetz, Umweltinformationsgesetz oder Verbraucherinformationsgesetz) 
keiner Registrierungspflicht. 

(b) Zu Nummer 2 

Artikel 17 des Grundgesetzes umfasst nicht nur Petitionen gegenüber dem Bun-
destag, sondern auch gegenüber sonstigen zuständigen Stellen. Dem allgemeinen 
Sprachgebrauch folgend wird der Begriff der Petition hier nur in Absatz 2 genutzt 
und in Absatz 3 Nummer 2 klargestellt, dass einzelne Eingaben an die Regierung 
ebenfalls ohne Eintragung möglich bleiben. Wie auch innerhalb des Absatzes 2 
gibt es dabei eine im Ergebnis unschädliche Überschneidung mit Absatz 2 Num-
mer 1, auf die in Nummer 7 verwiesen wird. 

Durch die neue Formulierung wird auch klargestellt, dass der Ausnahmetatbe-
stand ausschließlich für die Einreichung einer Petition gilt, nicht jedoch für wei-
tere Kontaktaufnahmen, die im Anschluss daran zum Inhalt einer bereits einge-
reichten Petition erfolgen. 

(c) Zu Nummer 3 

Öffentliche Veranstaltungen der Bundesregierung, wie beispielweise Besuchs-
programme, Vorträge, Konferenzen, dienen ebenfalls der Förderung der demo-
kratischen Meinungs- und Willensbildung und der Transparenz des Regierungs-
handels. Sie werden von der Registrierungspflicht ausgenommen. 

(d) Zu Nummer 4 

Die von der Bundesregierung eingerichteten Sachverständigenräte und sonstigen 
Expertengremien, wie z. B. wissenschaftliche Beiräte und Expertenkommissio-
nen, handeln im Auftrag der Bundesregierung und sind daher von der Registrie-
rungspflicht ausgenommen. 

(e) Zu Nummer 5 

Eine Ausnahme für die Wahrnehmung diplomatischer oder konsularischer Tätig-
keiten ist im Hinblick auf die im Wiener Übereinkommen über diplomatische Be-
ziehungen vom 18. April 1961 (WÜD) sowie im Wiener Übereinkommen über 
konsularische Beziehungen vom 24. April 1963 (WÜK) vorgesehene besondere 
Stellung diplomatischer und konsularischer Missionen geboten. Die gleichlauten-
den Vorschriften des Artikels 27 Absatz 1 Satz  1 WÜD und Artikel 35 Absatz 1 
Satz 1 WÜK sehen vor, dass der Empfangsstaat den freien Verkehr diplomati-
scher bzw. konsularischer Missionen für alle amtlichen Zwecke gestattet und 
schützt. Wie die Wiener Übereinkommen ergänzen, können sich diplomatische 
und konsularische Missionen dabei im Verkehr mit der Regierung „aller geeigne-
ter Mittel“ bedienen. Diplomatische und konsularische Missionen müssen, um 
ihre Aufgabe, den Entsendestaat und dessen Interessen im Empfangsstaat zu ver-
treten, mit der Regierung des Entsendestaats zu verhandeln oder den eigenen 
Staatsangehörigen Hilfe und Beistand zu leisten, wirksam wahrnehmen zu kön-
nen, mit den Organen des Empfangsstaats auch vertraulich kommunizieren kön-
nen. Anderenfalls würde der gesandtschaftsrechtlich verbürgte Schutz des freien 
Verkehrs und damit auch die ebenfalls garantierte Funktionsfähigkeit diplomati-
scher oder konsularischer Missionen auf unverhältnismäßige Weise einge-
schränkt. 

Dies gilt entsprechend für die Tätigkeit internationaler Organisationen, deren pri-
vilegierte Stellung sich aus den einschlägigen Sitz- und Privilegienabkommen, 
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wie beispielsweise dem Übereinkommen vom 13. Februar 1946 über die Vor-
rechte und Immunitäten der Vereinten Nationen sowie dem Abkommen über Vor-
rechte und Befreiungen der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen vom 
21. November 1947, ergibt und die auf dieser Grundlage diplomatischen und kon-
sularischen Missionen vergleichbare Erleichterungen genießen. 

(f) Zu Nummer 6 

Wenn die Bundesregierung um Sachinformationen, Daten oder Fachwissen er-
sucht, müssen sich Interessenvertreterinnen oder Interessenvertreter nicht regist-
rieren lassen.  

(g) Zu Nummer 7 

Es wird auf die Ausnahmetatbestände des § 2 Absatz 2 Nummer 1 und 6 bis 16 
verwiesen. Diese sind bei Interessenvertretung gegenüber der Bundesregierung 
entsprechend anwendbar. 

(4) Zu Absatz 4 

Absatz 4 nimmt auch diejenigen von der Eintragungspflicht aus, die für die nach 
Absatz 2 Nummer 7, 11, 12, 15 und 16 genannten Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter tätig werden, soweit sich deren Tätigkeit auf die dort genann-
ten Tätigkeiten bezieht. 

(5) Zu Absatz 5 

Satz 1 ermöglicht es Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern, die nicht 
eintragungspflichtig sind, weil sie nicht die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 1 
erfüllen oder weil für sie eine Ausnahme nach § 2 Absatz 2 oder Absatz 3 gilt, 
sich freiwillig zu registrieren. 

Satz 2 unterstreicht, dass auch die freiwillige Eintragung den Anforderungen des 
§ 3 Absatz 1 entsprechen muss. Verstöße dagegen sind ordnungswidrig und un-
terliegen den Bußgeldvorschriften in § 7. 

Auch im Übrigen gelten für freiwillig registrierte Interessenvertreterinnen und In-
teressenvertreter grundsätzlich dieselben Rechte und Pflichten wie für die eintra-
gungspflichtigen Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter. Dies betrifft 
etwa die Möglichkeit der Verweigerung der Angaben nach § 3 Absatz 2, die Ak-
tualisierungs-pflichten nach § 3 Absatz 3, die Übertragung in die Liste früherer 
Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter nach § 3 Absatz 4, die Regelun-
gen über integre Interessenvertretung nach § 5 sowie den Zugang zu den Gebäu-
den des Deutschen Bundestages und die Teilnahme an öffentlichen Anhörungen 
nach § 6. 

c) Zum neuen § 3 (bisheriger § 2) 

Der bisherige § 2 wird zu § 3 und sowohl ergänzt als auch redaktionell geändert. 

aa) Zu Absatz 1 

Aus dem bisherigen § 2 Absatz 1 werden die nunmehr in § 3 Absatz 1 Nummer 3 
und 6 geregelten Registerinhalte übernommen. Im Übrigen werden die Regis-
terinhalte des bisherigen § 2 Absatz 1 aus Transparenzgründen konkretisiert, um 
eine Identifizierung der Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter sowie 
eine Zuordnung der Tätigkeiten zu ermöglichen. Die Angabe der Beschäftigten-
zahl in Stufen nach Absatz 1 Nummer 5 wird weiter gefasst. Anzugeben ist die 
Gesamtanzahl aller Beschäftigten, die an der Interessenvertretung mitwirken, 
auch etwa indem sie Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter, die Interes-
senvertretung unmittelbar ausüben (vgl. § 3 Absatz 1 Nr. 2 c und d), zuarbeiten, 
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für sie recherchieren, Vorschläge einbringen oder in sonstiger Weise an der Inte-
ressenvertretung durch Unterstützungsleistungen mitwirken. In Absatz 1 Nummer 
2 Buchstabe e wird aufgenommen, dass Interessenvertreter und Interessenvertre-
terinnen anzugeben haben, wenn sie selbst Mitglied in anderen Organisationen 
(insb. Dachverbänden, Interessengemeinschaften etc.) sind.  

bb) Zu Absatz 2  

In Absatz 2 werden eine Folgeänderung und eine redaktionelle Änderung vorge-
nommen. Der bisherige Verweis auf Absatz 1 Nummer 8 bis 10 wird aufgrund 
der Konkretisierungen in Absatz 1 zu einem Verweis auf Absatz 1 Nummer 6 bis 
8. 

cc) Zu Absatz 3 

Absatz 3 wird neu gefasst. Ergänzend zu der bisherigen jährlichen Aktualisie-
rungspflicht werden nunmehr spezifische Aktualisierungsvorgaben aufgenom-
men. Mit den spezifischen Vorgaben wird sichergestellt, dass das Register weit-
gehend einen aktuellen Stand hat. Die Regelungen zur Veröffentlichung werden 
in den neu eingefügten § 4 zur Registereinrichtung und Registerführung aufge-
nommen. 

dd) Zu Absatz 4 

Absatz 4 wird neu eingefügt. Im Lobbyregister wird eine Liste früherer Interes-
senvertreterinnen und Interessenvertreter geführt und veröffentlicht. Eine Über-
tragung aus dem aktiven Lobbyregister in diese Liste wird vorgenommen, wenn 
dem Deutschen Bundestag mitgeteilt wird, dass keine Interessenvertretung mehr 
betrieben wird bzw. bei unterlassener Aktualisierung nach § 4 Absatz 4 Satz 3. 
Eine Entfernung aus der Liste erfolgt erst nach 18 Monaten, um auch zurücklie-
gende Einflussnahmen, die sich auf den aktuellen Willensbildungs- und Entschei-
dungsprozess auswirken können, öffentlich zugänglich zu machen. Die Frist ori-
entiert sich an der Dauer von Gesetzgebungsverfahren, auf die das Handeln ehe-
maliger Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter Einfluss haben kann. Die 
Daten werden weitere 18 Monate bei der registerführenden Stelle zum Zwecke 
der Durchführung etwaiger Verfahren nach § 7 gespeichert. 

Entsprechend werden auch Einträge freiwillig registrierter Interessenvertreterin-
nen und Interessenvertreter in diese Liste übertragen, wenn diese mitteilen, dass 
sie künftig auf ihren Eintrag im Lobbyregister verzichten möchten. 

d) Zu § 4 

§ 4 wird aufgrund der Einbeziehung der Bundesregierung in den Anwendungsbe-
reich des Gesetzes neu eingefügt; die das Register betreffenden Regelungen wer-
den hier zusammengefasst und präzisiert. 

aa) Zu Absatz 1  

Absatz 1 regelt, dass der Deutsche Bundestag die zuständige Stelle für die Füh-
rung des Lobbyregisters sein wird. Die Einzelheiten der Registerführung werden 
in einer Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Deutschen Bundestag und der 
Bundesregierung geregelt. Diese von der registerführenden Stelle zu schaffende 
Eintragungsmöglichkeit wird benutzerfreundlich und zudem so ausgestaltet wer-
den, dass die Eintragung vor allem durch die Selbstzuordnung zu bestimmten Ka-
tegorien und nur ergänzend durch Freitext oder das Hochladen von Dokumenten 
erfolgen kann. Neben entsprechenden Erläuterungen auf der Homepage des Re-
gisters wird die registerführende Stelle auch eine Möglichkeit zu telefonischen 
Rückfragen anbieten, um insbesondere weniger professionell aufgestellten Inte-
ressenvertreterinnen und Interessenvertreter Hinweise für eine korrekte Eintra-
gung geben zu können.  
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bb) Zu Absatz 2 

Es werden redaktionelle Änderungen gegenüber der bisherigen Regelung in § 2 
Absatz 3 Satz 2 vorgenommen. Dabei wird sprachlich klargestellt, dass die Inte-
ressenvertreterinnen und Interessenvertreter verpflichtet sind, sich aktiv in einer 
dafür vorgesehenen Internetanwendung einzutragen. In Satz 2 zweiter Halbsatz 
wird eine Ausnahme von der öffentlichen Bereitstellung der Eintragungen neu 
eingeführt: Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift und elektronische Kontaktdaten 
natürlicher Personen werden nicht veröffentlicht; gleiches gilt für den Wohnort 
der Geberin oder des Gebers, wenn es sich um eine natürliche Person handelt. 

cc) Der neu eingefügte Absatz 3 sieht vor, dass Zeitpunkt der Eintragung und 
letzte Aktualisierung automatisch angezeigt werden.  

dd) Absatz 4 wird neu angefügt. Ziel der Kennzeichnung ist es, das Register auf 
einem aktuellen Stand zu halten und die Interessenvertreterinnen und Interessen-
vertreter anzuhalten, die jährliche Aktualisierungsvorgabe zu erfüllen. Hinsicht-
lich der Entfernung aus dem Register wird ein gestuftes System eingeführt, indem 
die Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter zunächst zur Aktualisierung 
aufgefordert werden. Erst nach einer Frist von drei Wochen und einem erneuten 
Hinweis auf die anstehende Kennzeichnung als „nicht aktualisiert“ wird diese 
Kennzeichnung durchgeführt. Damit soll einerseits vermieden werden, dass im 
Register inaktive Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter geführt werden, 
andererseits eine verhältnismäßige Regelung gefunden werden. Sofern keine Ak-
tualisierung innerhalb von 18 Monaten nach der letzten Eintragung oder Aktuali-
sierung erfolgt, werden die Interessenvertreterinnen oder Interessenvertreter aus 
Transparenzgründen zunächst auf der Liste früher eingetragener Interessenvertre-
terinnen und Interessenvertreter weitergeführt.  

ee) Zu Absatz 5 

Nach dem Vorbild des § 23 Absatz 2 des Gesetz über das Aufspüren von Gewin-
nen aus schweren Straftaten  wird eine Vorschrift ergänzt, die Personen, die sich 
im Register eintragen müssen, vor Bedrohungen oder tätlichen Angriffen schüt-
zen soll, indem die Veröffentlichung der Eintragungen im Register beschränkt 
oder ausgesetzt werden kann. Einige zivilgesellschaftliche Organisationen sehen 
sich bedauerlicherweise extremistischen oder anderen insbesondere gewalttätigen 
Anfeindungen ausgesetzt, die eine solche Ausnahmeregelung angezeigt erschei-
nen lassen. Die registerführende Stelle entscheidet anhand der vorgetragenen Tat-
sachen.  

ff) Zu Absatz 6 

Soweit sich aus dem Gesetz ergibt, dass Angaben nur nichtöffentlich in das Re-
gister eingetragen werden, muss auch bei der Registerführung sichergestellt wer-
den, dass keine schutzwürdigen Belange der Interessenvertreterinnen und Interes-
senvertreter durch sonstige Datenweitergabe verletzt werden. Gleichwohl kann, 
soweit eine Eintragung vorzunehmen ist, geprüft werden, ob eine solche vorliegt 
und ob Angaben übereinstimmen. Dies gilt z.B. bei Anträgen auf Hausausweise, 
aber auch wenn etwa vor einer Anhörung geprüft wird, ob zur Einladung vorge-
sehene Personen sich eingetragen haben. Schließlich kann bei einem Verdacht auf 
unrichtige Angaben auch ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden. Gibt eine In-
teressenvertreterin oder ein Interessenvertreter gemäß § 5 Absatz 5 an, eingetra-
gen zu sein, so kann durch eine in Satz 3 genannte Anfrage die Tatsache der Ein-
tragung geprüft werden.  

e) Zum neuen § 5 (bisheriger § 3) 
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Der bisherige § 3 wird als Folgeänderung zum neuen § 5 und wird inhaltlich teil-
weise neu gefasst.  

aa) Zu Absatz 2 

Absatz 2 legt fest, dass Bundestag und Bundesregierung einen einheitlichen und 
verbindlichen Verhaltenskodex unter Beteiligung der Zivilgesellschaft vorgeben.  

bb) Zu Absatz 3 

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter müssen diesen Verhaltenskodex 
annehmen. Zusätzlich können jedoch auch noch weitere Verhaltenskodizes ange-
geben und in das Register hochgeladen werden, auf deren Grundlage die Interes-
senvertretung betrieben wird. 

cc) Zu Absatz 7 

Der neue Absatz 7 erläutert die Pflicht der Interessenvertreterinnen und Interes-
senvertreter, richtige, vollständige, aktuelle und nicht irreführende Angaben zu 
machen. 

dd) Zu Absatz 8 

Durch Absatz 8 wird die registerführende Stelle ermächtigt, ein Prüfverfahren 
einzuleiten, wenn mit konkreten Fakten unterlegte Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass eine eingetragene Interessenvertreterin oder ein eingetragener Interes-
senvertreter nicht unerheblich gegen den nach Absatz 2 festgelegten Verhaltens-
kodex verstoßen hat. Hinweise, die nur durch Vermutungen unterlegt sind, füh-
ren nicht zur Einleitung eines Prüfungsverfahrens.  Die registerführende Stelle 
ermittelt bei Vorliegen dieser Voraussetzungen, ob ein Verstoß vorliegt und gibt 
der Interessenvertreterin oder dem Interessenvertreter Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Stellt die registerführende Stelle einen Verstoß fest, ist dieses der Inte-
ressenvertreterin oder dem Interessenvertreter mitzuteilen. Ein nicht unerhebli-
cher Verstoß wird unter Angabe der Art des Verstoßes im Lobbyregister veröf-
fentlicht. 

Der Eintrag des Verstoßes wird nach Ablauf von 24 Monaten aus dem Lobbyre-
gister entfernt. Falls Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter in der Zwi-
schenzeit angezeigt haben, dass sie keine Interessenvertretung mehr ausüben, 
wird der Eintrag nach Ablauf von 24 Monaten auch aus der Liste früherer Inte-
ressenvertreterinnen und Interessenvertreter entfernt.  

ee) Zu Absatz 9 

Der bisherige Absatz 6 wird zu Absatz 9. Es wird ergänzt, dass für die Verwen-
dung des Hinweises „registrierte Interessenvertreterin“ oder „registrierter Interes-
senvertreter“ im Register auch keine festgestellten Verstöße nach § 5 Absatz 8 
oder keine Kennzeichnung „nicht aktualisiert“ enthalten sein darf. Im Übrigen 
werden redaktionelle Änderungen vorgenommen. Die Gestattung erfasst auch 
weitere Synonyme wie z. B. „registrierte Interessenvertretung“. 

f) Zum neuen § 6 (bisheriger § 4) 

Der bisherige § 4 wird als Folgeänderung zu § 6. 

aa) Zu Absatz 1  
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Es wird als Folgeänderung ergänzt, dass das Register auch keine Kennzeichnung 
„nicht aktualisiert“ oder festgestellte Verstöße nach § 5 Absatz 8 enthalten darf. 
Im Übrigen werden redaktionelle Änderungen vorgenommen. 

bb) Zu Absatz 2 

Nach § 70 Absatz 1 Satz 1 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages 
kann ein Ausschuss zur Information über einen Gegenstand seiner Beratung öf-
fentliche Anhörungen von Sachverständigen, Interessenvertreterinnen und Inte-
ressenvertretern und anderen Auskunftspersonen vornehmen. In Absatz 2 wird 
daher konkretisiert, dass eine Teilnahme an öffentlichen Anhörungen als Aus-
kunftsperson nur dann stattfinden soll, wenn keine Angaben nach § 3 Absatz 1 
Nummer 6 bis 8 verweigert wurden, keine Verstöße nach § 5 Absatz 8 festgestellt 
wurden und die Eintragung keine Kennzeichnung „nicht aktualisiert“ enthält. Im 
Übrigen werden redaktionelle Änderungen vorgenommen. 

cc) Zu Absatz 3 

Es wird neu geregelt, dass eine Beteiligung nach § 47 der Gemeinsamen Ge-
schäftsordnung der Bundesministerien nur durchgeführt wird, wenn Interessen-
vertreterinnen und Interessenvertreter die Angaben nach § 3 Absatz 1 Nummer 6 
bis 8 nicht verweigern, keine Verstöße nach § 5 Absatz 8 festgestellten wurden 
und das Register keine Kennzeichnung enthält, dass die Eintragung „nicht aktua-
lisiert“ ist. 

g) Zu § 7 

Der bisherige Artikel 2 wird als § 7 in das Lobbyregistergesetz übernommen. Die-
ser übernimmt weitgehend den Regelungsinhalt der in Artikel 2 vorgesehenen 
Änderungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. Denn Bußgeldvorschriften 
sind aus rechtssystematischen Gründen vorzugsweise dort zu verorten, wo auch 
die verwaltungsrechtlichen Pflichten, die sie bewehren, geregelt sind. Dies ist re-
gelmäßig das jeweils spezielle Gesetz, hier konkret das neue Lobbyregistergesetz. 

Darüber hinaus wurde die Bußgeldvorschrift mit Blick auf Bestimmtheit und Ver-
hältnismäßigkeit konkretisiert und präzisiert. Dabei wurde auch in die Prüfung 
einbezogen, dass die detaillierte Eintragungspflicht nicht nur für professionelle 
Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter gilt, sondern auch für kleinere 
Organisationen, die z. B. soziale Anliegen verfolgen. Um dort mögliche unab-
sichtliche Fehler bei der Eintragung von vornherein deutlicher von Vorsatz abzu-
grenzen, wird die Differenzierung schon in der Norm selbst beim Bußgeldrahmen 
vorgenommen. Die Handhabung durch die Bußgeldstelle wird dadurch schon aus 
der Norm erkennbar vorgezeichnet; dass auch nach allgemeinen Grundsätzen oh-
nehin eine verhältnismäßige Betrachtung des jeweiligen Einzelfalls erfolgen 
muss, wird damit zusätzlich unterstrichen. 

Zudem wird festgelegt, dass auch freiwillige Eintragungen nach § 2 Absatz 5, die 
den Anforderungen des Gesetzes nicht genügen, bußgeldbewehrt sind. Damit soll 
erreicht werden, dass auch diese mit der erforderlichen Sorgfalt vorgenommen 
werden. 

h) Zu § 8 

§ 8 wird neu angefügt. Bei Inkrafttreten des Gesetzes werden zahlreiche Interes-
senvertreterinnen und Interessenvertreter gleichzeitig eintragungspflichtig. Um 
ausreichend Zeit für die Vornahme der Eintragung in der noch zu schaffenden 
Internetanwendung zu gewähren, wird für einen Übergangszeitraum von zwei 
Monaten angeordnet, dass alle in diesem Zeitraum erfolgenden Eintragungen als 



– 19 – 

unverzüglich vorgenommen gelten, so dass die Interessenvertreterinnen und -In-
teressenvertreter nicht mit § 2 Absatz 1 Satz 2 in Konflikt geraten können. Der 
Ansturm zur Eintragung in das Lobbyregister soll dadurch zeitlich entzerrt wer-
den, damit die Funktionsfähigkeit der Online-Eintragung technisch sichergestellt 
werden kann.

i) Zu § 9 

§ 9 wird neu angefügt. 

aa) Zu Absatz 1 

Zur Erhöhung der Transparenz der Interessenvertretungspraxis und des Verwal-
tungshandelns der registerführenden Stelle wird alle zwei Jahre ein Bericht über 
die Anwendung des Lobbyregisters veröffentlicht. 

bb) Zu Absatz 2 

Fünf Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes wird erstmals im Rahmen einer Eva-
luierung geprüft, ob die Regelungen auch tatsächlich die beabsichtigten Wirkun-
gen entfalten und ob sich das Verfahren der Registerführung in der Praxis be-
währt. 

j) Zu § 10 

§ 10 wird neu angefügt. 

Die Vorschrift regelt das Datum des Inkrafttretens. 


